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Landratsamt Rhein-Neckar-Krei s 

Veterinäram t und Verbraucherschut z 

35.60 Verwaltung 

Dienstgebäude 6916 8 Wiesloch, Adelsförsterpfad 7 

Öffnungszeite n Mo , Di, Do, Fr 7:30-12:0 0 Uhr, 

Mi: 07.30-17:0 0 Uhr 

und Termine nach Vereinbarung 

Sprechstund e fü r Reise- und Handelszeugniss e 

Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10:00 bis 12:00 Uhr 

Aktenzeiche n 

Bearbeiter/in 

Zlmmer-Nr . 

Telefo n 

Fax 

E-Mail 

Sprechzeiten 

0435-20
 A 
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nach Vereinbarung 

Datum 03.02.2020 

Anwendun g de s Verbraucherinformationsgesetze s (VIG ) 
Betrie b „Tennisklaus e Matchball" , Waidalle e 41 in 69469 Weinhei m 

Ihr Antra g vom 31.01.2020 

Sehr geehrte/r Antragsteller/in, 

hiermit bestätigen wir den Eingang Ihres o.a. Antrags vom 31.01.2020. 

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieh t das Verbraucherinformationsgesetz (VIG ) 
nicht vor. Wir legen daher Ihren Antrag dahingehend aus, dass Sie Informationen nach § 
2 Absatz 1 Nr. 1 VIG zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichungen von 
Anforderungen nac h dem Lebensmittelrech t i n dem genannte n Betrie b fü r die beiden 
letzten Betriebsprüfungen wünschen. 

Wir werden den von Ihnen benannten Betrieb zu Ihrem Antrag und unserer Antwort ins-
besondere zur Frage in Ziffer 2 Ihres Antrags gemäß § 5 VIG anhören , wodurch sich die 
Entscheidungsfrist um einen weiteren Monat verlängert. 

Wir weisen darau f hin , dass gemäß §  5  Abs. 2 Satz 4 VIG au f Nachfrage de s Dritten 
(betroffener Betrieb) diesem der Name und die Adresse des Antragstellers offen zu legen 
ist. 

Aufgrund der Vielzahl von VIG Anfragen, die über das Online-Portal „FragDenStaat" hier 
eingegangen sind , werden wir höchstwahrscheinlich Ihre n Antrag nicht fristgerecht ge -
mäß §  5 Absatz 2 VIG beantworten können . Unter Ausnutzung alle r zu r Verfügung ste-
hender Ressourcen werden wir die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs schnellst-
möglich bearbeiten und bescheiden. 

Die Auskunftserteilung is t grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand vo n 1.000 €
gemäß § 7 Abs. 1  V IG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kann dieser Verwaltungs-
aufwand überschritten werden, wenn das betroffene Unternehmen Einwendungen erhebt 
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oder gar den Rechtsweg beschreitet. In diesem Fall werden kostendeckende Gebühren 
und Auslagen erhoben. 

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch. 
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